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e-Akte  

Widerspruch 

8WS: Widerspruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozessbeschreibung    Stand: 03.12.2018 

 
Das Widerspruchsdokument darf nicht zdA gesetzt werden! 
 
 
 
 
  
Eingang per Brief, Fax, E-Mail, persönlicher Vorsprache (siehe Prozess 
Postlauf) 
 
Eine Rücknahme des Widerspruchs kann während des gesamten 
Verfahrens jederzeit eintreten.  
 
 
2) Prüfung und Dokumentation der eigenen Entscheidung und 
Einlassung auf Widerspruchsbegründung, auch wenn keine 
Widerspruchsbegründung vorliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingang WS 

bei 8WS  

 Eintrag Falke  

Aufforderung 

Stellungnahme/Abhilfeprüfung 2) 

 an zuständiges Team 

Eingang WS per 

Niederschrift oder 

pers. Abgabe durch 

KD. in den Häusern 

 

TL zeichnet Stellungnahme ab 

und übersendet sie an 8 WS  

eAkte: Ablage im Cluster des Ausgangsbescheids 

gegen den sich der Widerspruch richtet; 

Ablageauftrag mit dem Status „in Bearbeitung“ an 

das Teampostfach 8WS 

eAkte: Bearbeitungsauftrag zur Erstellung 

einer Stellungnahme an Teampostfach; 

WV setzen  

eAkte:  

Stellungnahme wird durch TL im Punkt 

Verfügung als „freigegeben/nicht 

freigegeben“ gekennzeichnet/alternativ 

an MA zurück mit dem Auftrag zur 

Korrektur der Stellungnahme 

Bei Freigabe der Stellungnahme wird 

durch TL ein Bearbeitungsauftrag an 8 

WS erstellt. 

eAkte: Ablage im Cluster des 

Ausgangsbescheids gegen den sich der WS 

richtet; 

LSB/pAp verfügt das Dokument mit „Fall 

festgestellt“ oder „sonstiges“ 

Anschließend wird ein Bearbeitungsauftrag 

an TL erstellt 

Ggfs. Austragung aus Falke 

und Kostenentscheidung 

über Abhilfe 

Prüfung, ob WS noch Bestand hat  

Erfassung WS in der Liste 

durch TL LSB/pAp 

Stellungnahme 

Widerspruch/Abhilfeprüfung LSB/pAp 2) 

lokale BK-Vorlage 
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e-Akte  

Widerspruch 

 
c 

(Teil-) 

Stattgabe des 

WS  

Zurückweisung 

des WS 

Austragen aus Falke  

Bearbeitung 8WS  

Abhilfeentscheidung an 

zuständige TL     

Entscheidung wird umgesetzt 

innerhalb von 2 Wochen     

Entscheidung 8WS wird 

beibehalten      

Entscheidung 8WS wird 

geändert      

Prüfung und 

Entscheidung TL 8WS  

innerhalb 2 Wochen 

Entscheidung wird in WS-

Liste erfasst 

Rücknahme 

des WS  

eAkte: per eAkte Drucker 

erfolgt die Ablage im Cluster 

des Ausgangsbescheids gegen 

den sich der WS richtet 

Austragen aus Falke 

eAkte: Ablage im Cluster des 

Ausgangsbescheids gegen den 

sich der WS richtet 

 

eAkte: Bearbeitungsauftrag 

an Teampostkorb LSB/pAp 

mit der Info „WS erledigt“ 

eAkte: Bearbeitungsauftrag 

an Teampostkorb LSB /pAp 

mit der Info „WS erledigt“ 

eAkte: per eAkte Drucker erfolgt die Ablage im Cluster des 

Ausgangsbescheids gegen den sich der WS richtet und ein 

Bearbeitungsauftrag an das jeweilige Teampostkorb LSB/pAp erfolgt 

Abhilfe-/Widerspruchsbescheid durch 8WS an Kd. 

eAkte: Bearbeitungsauftrag 

an Teampostkorb 8WS 

eAkte: 

Bearbeitungsauftrag 

an 8WS das 

Entscheidung 

umgesetzt ist 

eAkte: Verfügung an Ursprungsdokument 

und Bearbeitungsauftrag an TL  

Austragen aus Falke  

Entscheidung 

wird in WS-Liste 

erfasst 

Entscheidung 

wird in WS-

Liste erfasst 

eAkte: Bearbeitungsauftrag 

an Teampostkorb LSB /pAp 

mit der Info „WS erledigt“ 

eAkte: Verfügung an 

Ursprungsdokument und 

Bearbeitungsauftrag  an SB 

Bearbeitung durch SB und neue 

Entscheidung (weiterer Weg siehe 

Punkt Bearbeitung 8 WS)     

Gegendarstellung TL zurück 

an TL 8WS innerhalb von 2 

Wochen      


